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Inkrafttreten:

..............................

Gesetz

vom 9. Dezember 2010

zur Änderung des Sozialhilfegesetzes 
(Revision und Inspektion der Sozialhilfedossiers)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 9. Dezember 2009;

nach Einsicht in die Zusatzbotschaft des Staatsrats vom 28. September 2010;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
Das Sozialhilfegesetz vom 14. November 1991 (SHG; SGF 831.0.1) wird wie 
folgt geändert:

Art. 21 Artikelüberschrift

Amt 
a) Allgemeines

Art. 21a (neu)	 b) Revision
1 Das Amt [das Sozialamt] besorgt periodisch die Revision der Sozial-
hilfedossiers.
2 Mit der Revision wird überprüft, ob die für die Sozialhilfe geltenden 
Gesetze und Richtsätze richtig angewandt und die vom Staat, von den 
Gemeinden oder vom Bund erteilten Sozialhilfemittel bestimmungsge-
mäss verwendet werden.
3 Über die durchgeführten Revisionen wird ein detaillierter Bericht er-
stellt; dieser führt die kontrollierten Dokumente, die festgestellten 
Mängel und die Auswirkungen der Überprüfungen auf. Das Amt sendet 
den Revisionsbericht an die betroffene Sozialkommission und den be-
troffenen Sozialdienst, an das Finanzinspektorat und die Direktion [die-
jenige, die für die Sozialhilfe zuständig ist].



ASF 2010_151

2

Art. 21b (neu)	 c) Inspektion
1 Das Amt [das Sozialamt] besorgt von Amtes wegen oder auf Antrag 
der Sozialkommission, des Sozialdienstes oder der Direktion die Ins-
pektion der Sozialhilfedossiers, um zu überprüfen, ob die Vorausset-
zungen dieses Gesetzes für den Nachweis des Sozialhilfebedarfs erfüllt 
sind und ob die Sozialhilfeleistungen ihrer Bestimmung gemäss ver-
wendet werden.
2 Bei den Inspektionen werden Abklärungen namentlich durch Beob-
achtungen im Alltag, Bildaufnahmen im öffentlichen Raum und bewil-
ligte Hausbesuche durchgeführt. Die Abklärung muss verhältnismässig 
sein und dem Zweck entsprechen. Sie muss von einer dafür ausgebilde-
ten und dem Amtsgeheimnis unterstellten Person durchgeführt werden. 
Die Abklärung wird auch auf Personen ausgedehnt, die im gleichen 
Haushalt leben wie die Person, die Sozialhilfeleistungen bezieht, oder 
die ihr gegenüber eine Unterhaltspflicht haben.

Abgeklärt werden insbesondere die folgenden Einzelheiten:

a)	 finanzielle Mittel, Einkünfte, Vermögen oder Naturaleinkommen in 
der Schweiz und im Ausland sowie Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit;

b)	 laufende sowie andere Ausgaben;

c)	 Wohnsitz und tatsächlicher Lebensort;

d)	 Zivilstand und tatsächliche Haushaltszusammensetzung;

e)	 angemessene Verwendung der Sozialhilfeleistungen.
3 Die Ergebnisse der Abklärung werden in einem Bericht festgehalten, 
den das Amt der zuständigen Sozialhilfebehörde oder der Behörde 
übergibt, die die Inspektion verlangt hat.
4 Bevor die zuständige Sozialhilfebehörde entscheidet, teilt sie die 
Schlussfolgerungen des Berichts der betroffenen Person mit und setzt 
ihr für eine Stellungnahme eine Frist. Der Bericht wird in das Dossier 
dieser Person aufgenommen.
5 Wird ein Sozialhilfemissbrauch festgestellt, so übermittelt das Amt 
die Schlussfolgerungen des Berichts an weitere Dienststellen des Staats, 
die von diesem Missbrauch berührt werden.
6 Die Ergebnisse der Inspektionen sind dem Tätigkeitsbericht der Di-
rektion zu entnehmen.
7 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für Sozialdienste, die selber 
Inspektionsarbeiten durchführen. Sie bezeichnen die dafür ausgebildeten 
und dem Amtsgeheimnis unterstellten Personen. Sie übermitteln dem 
Amt sowohl die Schlussfolgerungen der Berichte nach den Absätzen 4 
und 5 als auch den entsprechenden Entscheid der Sozialkommission.
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Art. 22 Abs. 3 (neu)
3 Sie [die Direktion] erstellt ein Konzept für den Rahmen, in dem die 
Revision und die Inspektion nach Artikel 21a f. umgesetzt werden.

Art. 24 Abs. 4 (neu) und 5 (neu)
4 Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit und der 
Zweckmässigkeit kann der zuständige Sozialdienst die um Sozialhilfe 
ersuchende Person eine Vollmacht unterzeichnen lassen, die ihn berech-
tigt, bei Gemeinden, Dienststellen des Staats, Sozial- und Privatversi-
cherungen sowie Dritten die nötigen Informationen, insbesondere über 
die finanziellen Mittel der Person, ihre laufenden Ausgaben, ihren Zi-
vilstand und ihre häusliche Situation sowie ihre Arbeits- und Verdienst-
möglichkeiten selber einzuholen.
5 Bestehen Zweifel über die Vollständigkeit und die Richtigkeit der 
Auskünfte, die die um Sozialhilfe ersuchende Person über ihre persön-
liche und finanzielle Situation erteilt hat, so muss diese die namentlich 
bezeichneten Dienste oder Dritten vom Amtsgeheimnis entbinden, da-
mit die Sozialhilfebehörden die Informationen einholen können, die 
notwendig sind, um den Anspruch auf materielle Hilfe bestimmen zu 
können. Auf Antrag der Sozialhilfebehörde müssen namentlich das 
Bank- und das Steuergeheimnis aufgehoben werden. Weigert sich die 
um Sozialhilfe ersuchende Person, so kann sie im Sinne von Abs. 2 oder 
im Rahmen von Artikel 22a Abs. 1 bestraft werden.

Art. 25	 b) Staat, Gemeinden und Dritte
1 Die Dienststellen des Staates, Gemeinden, Sozial- und Privatversiche-
rungen, Banken, Arbeitgeber und Dritten liefern der um Sozialhilfe er-
suchenden Person und den Sozialhilfebehörden, die dies wünschen, 
unentgeltlich die Auskünfte, die erforderlich sind, um den nach diesem 
Gesetz anerkannten Sozialhilfebedarf von Personen zu ermitteln.
2 Diese Auskünfte betreffen im Besonderen die Einzelheiten nach Arti-
kel 21b Abs. 2.

Art. 29 Abs. 4
4 Der Sozialdienst, der eine materielle Hilfe als Vorschuss auf Leistun-
gen leistungspflichtiger Versicherungen oder Dritter gewährt, tritt bis in 
Höhe der erteilten materiellen Hilfe in die Ansprüche des Hilfeempfän-
gers ein.
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Art. 31	 c) Garantie und Verjährung
1 Das Immobilienvermögen von Personen, die eine materielle Hilfe er-
halten haben, wird mit einem gesetzlichen Grundpfand belegt, das ins 
Grundbuch eingetragen werden muss und die Rückerstattung der erteil-
ten materiellen Hilfe sowie der allenfalls damit verbundenen Kosten 
garantiert. Die Eintragung dieses Grundpfands wird vom zuständigen 
Sozialdienst verlangt.
2 Der Anspruch auf Rückerstattung der materiellen Hilfe erlischt zehn 
Jahre nach der letzten Auszahlung der gewährten Hilfe. Bei Eintragung 
eines Grundpfands tritt keine Verjährung ein.
3 Hat der Hilfeempfänger den Sozialdienst getäuscht, so erlischt der 
Anspruch auf Rückerstattung nach fünf Jahren vom Zeitpunkt der fest-
gestellten Täuschung an gerechnet, jedenfalls aber zehn Jahre nach der 
letzten Auszahlung. Schreibt jedoch das Strafrecht für die strafbare 
Handlung eine längere Verjährungsfrist vor, so gilt nur diese.

Art. 37a	 Strafbestimmungen
1 Wer materielle Hilfe zu Unrecht, insbesondere aufgrund falscher oder 
unvollständiger Angaben, bezieht oder diese zu Zwecken einsetzt, die 
nicht diesem Gesetz entsprechen, kann mit Busse bestraft werden. 
Ebenfalls mit Busse wird bestraft, wer Vorschüsse der Sozialhilfe, die 
als Vorschuss auf Leistungen von Versicherungen oder Dritter geleistet 
werden, nicht zurückerstattet.
2 Für die Anzeige eines Sozialhilfemissbrauchs bei den Strafverfol-
gungsbehörden sind die Sozialkommission, der regionale Sozialdienst 
und das Amt zuständig.
3 Verfolgung und Beurteilung der strafbaren Handlungen richten sich 
nach dem Justizgesetz.

Art. 2
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.

Die Präsidentin:	 Die Generalsekretärin:

S. BERSET	 M. HAYOZ


